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A. Einleitung

„Rasch tritt der Tod den Menschen an,
es ist ihm keine Frist gegeben,
er stürzt ihn mitten aus der Bahn,
er reißt ihn fort vom vollen Leben.“
(Friedrich v. Schiller, Wilhelm Tell, vierter
Aufzug, dritte Szene)

So singen die barmherzigen Brüder aus Schillers Drama über den Tod des
Landvogts. Unvorbereitet und plötzlich kann der Tod die Menschen ereilen,
damals wie heute. Nur wenige schaffen es, ihre Nachfolge durch ein Testa-
ment zu regeln. Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach
setzen nur etwa 36 % der Deutschen ein Testament auf1. Viele beschäftigen
sich, verständlicherweise, nicht gerne mit dem Tod. Die Erblasser haben aber
auch das Privileg, dass das Gesetz versucht, faire Regelungen zu treffen. Sie
haben auch ohne spezifische juristische Kenntnisse eine Ahnung davon, was
mit ihrem Vermögen nach dem Tod geschehen wird, und können darauf
vertrauen, dass die Erbfolge so geregelt wird, wie es in ihrem Heimatstaat
vorgegeben und ihnen geläufig ist.

Was aber, wenn der Erbfall einen internationalen Bezug aufweist, indem
z.B. Teile des Erblasservermögens im Ausland belegen sind? Was passiert
nach dem Tode des Eigentümers z.B. mit dem Ferienhaus auf Mallorca?
Umgekehrt wird dies aber auch in Fällen interessant, in denen der Erblasser
seinem Heimatland den Rücken gekehrt hat und seinen Lebensabend in wär-
meren Gefilden, z.B. in Südfrankreich, verbringt. Wie wird das im Eigentum
des Erblassers stehende Elternhaus in Osnabrück vererbt, wenn der Erblasser
gar nicht mehr in Deutschland ansässig ist? Richtet sich die Erbfolge den-
noch nach deutschem Recht? Oder ist in solchen Fällen gar das französische
Recht maßgebend?

In Zeiten der Europäischen Union und insbesondere der Niederlassungs-
freiheit kommen solche Fälle häufig vor. Im Jahr 2015 gab es in der Euro-

1 Erben und Vererben, Erfahrungen, Erwartungen und Pläne – eine repräsentative Stu-
die des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Deutschen Bank, Dezember
2015, S. 5, abrufbar unter <https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/Studie final.p
df> (letzter Abruf: 24.1.2020).
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päischen Union über 5.000.000 Sterbefälle2. Nach Einschätzungen der Eu-
ropäischen Kommission weisen ca. 10 % dieser Erbfälle einen internationa-
len Bezug auf3. Das sind ca. 500.000 Erbfälle jährlich. Geht man nun mit den
Angaben der Europäischen Kommission davon aus, dass die durchschnitt-
liche Erbschaft 137.000 Euro wert ist4, so werden durch Erbfälle mit inter-
nationalem Bezug pro Jahr ca. 68 Milliarden Euro bewegt. Allein diese Zah-
len zeigen die enorme Bedeutung grenzüberschreitender Erbfälle in der Eu-
ropäischen Union.

I. Problemaufriss

Grenzüberschreitende Erbfälle bringen eine Reihe von Problemen mit sich,
da sie immer mehrere Rechtsordnungen betreffen. Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit einem Aspekt des grenzüberschreitenden Erbfalls. Die
Problematik kann anhand eines Beispiels mit Bezug zum deutschen und fran-
zösischen Recht dargestellt werden.

Ein deutsches Ehepaar verlässt seinen Heimatort Münster, um den gemeinsamen Lebens-
abend in der Wärme Südfrankreichs zu verbringen. Der Ehemann ist Eigentümer eines
Hauses in Münster. Die Ehegatten verlegen ihren gesamten Lebensmittelpunkt nach
Frankreich und sind nur noch selten zu Besuch in Deutschland, da sie mit den gemeinsa-
men Kindern zerstritten sind. Aus finanziellen Gründen wohnen die Ehegatten in Frank-
reich zur Miete. Der Ehemann stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen. Nach dem Tod
des Ehemannes möchte die Ehefrau nach Deutschland zurückkehren, weil sie dort mehr
soziale Kontakte hat, aber auch weil die Miete für die Wohnung in Frankreich zu teuer für
sie allein ist.

Betrachten wir diesen Fall rechtlich, ergibt sich die folgende Problematik: Da
es sich um einen Erbfall mit grenzüberschreitendem Bezug handelt, ist zu-
nächst das anwendbare Erbrecht nach der EuErbVO zu bestimmen. Gemäß
Art. 21 Abs. 1 EuErbVO unterliegt die Rechtsnachfolge von Todes wegen in
Abwesenheit einer Rechtswahl dem Recht des Staates, in dem der Erblasser
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Im Beispielsfall haben die Ehegatten
ihren Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegt und dadurch dort einen
neuen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt begründet. Art. 21 Abs. 1 Eu-
ErbVO verweist somit auf französisches Recht. Gemäß Art. 34 Abs. 2 Eu-

2 Datenerhebung von Eurostat, Sterbefälle insgesamt nach Monat, abrufbar unter <htt
p://ec.europa.eu/eurostat/de/web/population-demography-migration-projections/deaths-
life-expectancy-data/database> (letzter Abruf: 24.1.2020).

3 SEC(2009) 410 final, S. 18, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=SEC:2009:0410:FIN:EN:PDF> (letzter Abruf: 24.1.2020).

4 SEC(2009) 410 final, S. 18, abrufbar unter <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex
UriServ.do?uri=SEC:2009:0410:FIN:EN:PDF> (letzter Abruf: 24.1.2020).
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ErbVO e contrario handelt es sich bei der Verweisung um eine Sachnormver-
weisung direkt in das französische materielle Recht. Die Erbfolge richtet sich
somit nach französischem Recht.

Für den Erbfall ordnet das gesetzliche französische Erbrecht an, dass der
überlebende Ehegatte, der neben den gemeinsamen Kindern erbt, ein Wahl-
recht im Hinblick auf den Nachlass hat5. Der Ehegatte hat die Wahl zwischen
einem Erbteil von 1/4 oder einem Nießbrauchrecht am gesamten Nachlass.
Die Besonderheit an diesem Nießbrauchrecht ist, dass dieses unmittelbar mit
dem Erbfall mit dinglicher Wirkung entsteht. Der überlebende Ehegatte er-
hält den Nießbrauch somit sofort. Übt die überlebende Ehefrau ihr Wahl-
recht nicht innerhalb einer bestimmten Zeit aus, dann wird nach dem fran-
zösischen Recht davon ausgegangen, dass sie den Legalnießbrauch gewählt
hat, da dies im französischen Recht den Regelfall darstellt.

Nach dem anwendbaren französischen Recht würde die Ehefrau unmit-
telbar mit dem Erbfall ein dinglich wirkendes lebenslanges Nießbrauchrecht
an dem Haus des Erblassers in Münster erhalten und somit in ihre Heimat
zurückkehren können, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. Da das
Haus aber in Deutschland belegen ist, ist eventuell nicht nur das französische
Recht auf den Erbfall anwendbar. Denn über die Begründung und den Über-
gang dinglicher Rechte bestimmt – unabhängig von einem Erbfall – grund-
sätzlich das Belegenheitsrecht (lex rei sitae), hier also deutsches Recht. Na-
turgemäß hat auch das Belegenheitsrecht ein Interesse daran, Einfluss darauf
zu nehmen, wie dingliche Rechte an Gegenständen entstehen und ausgeübt
werden können. Dies entspringt der absoluten Wirkung dinglicher Rechte.
Die Nationalstaaten haben deshalb insbesondere ein Interesse daran, dass
nur eine bestimmte Anzahl dinglicher Rechte erlaubt ist (numerus clausus der
dinglichen Rechte).

Denn das deutsche Recht regelt die Rechtsnachfolge des Ehegatten von
Todes wegen anders. Ferner ist dem deutschen Recht zwar ein Nießbrauch-
recht bekannt, allerdings wirkt dieses nach den deutschen Regelungen nur
schuldrechtlich und nicht unmittelbar dinglich. Das bedeutet, dass das Nieß-
brauchrecht der Ehefrau unter Geltung deutschen Rechts unter Umständen
nicht unmittelbar mit dem Erbfall entstehen kann. Gegebenenfalls muss sich
die überlebende Ehefrau an die Erben des Erblassers, also an die gemeinsa-
men Kinder, wenden und um die Bestellung des Nießbrauchs bitten. Dass
dies, insbesondere bei Streit in der Familie, zu Problemen führen kann, liegt
auf der Hand.

In solchen Fällen trifft das Erbstatut mit dem Sachstatut zusammen und
es kommt zu einer Überschneidung zwischen diesen Statuten. Regelt das
Erbstatut den erbrechtlichen Eigentumsübergang mit, ist zu fragen, wie weit

5 Ausführlich zum französischen Ehegattenerbrecht unten B.III.2.b)aa)(1)(b).
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diese Regelungen sich gegen das Sachstatut an dem Ort durchsetzen lässt, an
dem die betreffenden Nachlassgegenstände belegen sind. Zu klären ist in
solchen Fällen, wie weit die Statuten reichen und ob einem der anwendbaren
Statuten gegebenenfalls sogar der Vorrang einzuräumen ist.

Dadurch treffen verschiedene Interessen aufeinander, die gegeneinander
abzuwägen sind. Das sind namentlich die Interessen des Belegenheitsstaates,
der seine Sachenrechtsordnung und sein Registerrecht schützen möchte. Fer-
ner die Interessen des Erblassers, der sich zumeist gewünscht haben wird,
dass sein Ehepartner finanziell abgesichert ist, oder der bei Rechtskenntnis
gegebenenfalls sogar davon ausgegangen ist, dass sein Ehepartner unmittel-
bar dinglich an den Nachlassgegenständen berechtigt wird und an diesen
unmittelbar einen Nießbrauch erhält. Zu berücksichtigen sind ebenfalls die
Interessen des überlebenden Ehegatten, der sich wünscht, die ihm zugedachte
Rechtsposition tatsächlich auch zu erhalten, und nach dem Tod des Ehepart-
ners vielleicht um seine Versorgung fürchten muss. Und schließlich gibt es die
Interessen der Nachlassgläubiger, die bei der Aufteilung des Erblasserver-
mögens nicht leer ausgehen wollen und darauf drängen werden, ihre For-
derungen gegen die Begünstigten durchzusetzen.

Die vorliegende Untersuchung strebt danach, diese verschiedenen Inter-
essen in Einklang zu bringen und eine gerechte Lösung für diese Probleme zu
finden. Ziel ist es, eine allgemeingültige Regel für die Behandlung fremder
dinglicher Rechte im Inland nach Maßgabe der EuErbVO zu finden. Be-
leuchtet wird dabei nicht nur der Ehegattennießbrauch, sondern auch das
Vindikationslegat, bei dem sich ähnliche Fragestellungen ergeben.

II. Gang der Untersuchung

Der Untersuchung liegt im Wesentlichen eine Zweiteilung zugrunde, wonach
zunächst die Rechtslage vor Inkrafttreten der EuErbVO beleuchtet wird und
anschließend die aktuelle Rechtslage. Es werden zunächst abstrakte Regeln
formuliert, die Lösungen für eine Vielzahl von Fällen bieten sollen. Im An-
schluss werden diese Regeln zur Veranschaulichung auf zwei konkrete Pro-
blemfälle, den dinglichen Ehegattennießbrauch und das Vindikationslegat,
angewendet.

1. Darstellung der Rechtslage vor Inkrafttreten der EuErbVO

Zum tieferen Verständnis der aktuellen Rechtslage wird zunächst die Geset-
zeslage vor Inkrafttreten der EuErbVO dargestellt. Das Problem der Ab-
grenzung des Erbstatuts vom Sachstatut wird bereits seit Jahrzehnten dis-
kutiert. Diese Diskussion wurde im Zuge der Entwicklung der EuErbVO
mitunter sogar noch heftiger fortgeführt. Aus diesem Grund ist eine nähere
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Beschäftigung mit den vor Inkrafttreten der EuErbVO vertretenen Theorien
und Gedanken zu diesem Thema wichtig und lohnend. Nur so können die
Gedanken und Ideen, die im Rahmen der EuErbVO angebracht werden und
den Meinungsstreit fortführen, tatsächlich verstanden werden. Durch einen
Vergleich der beiden Rechtslagen ist auch ersichtlich, wie weit sich das Inter-
nationale Privatrecht in den letzten Jahren fortentwickelt hat.

Hierfür nimmt die vorliegende Untersuchung zunächst eine abstrakte
Analyse der alten Rechtslage und der dazu vertretenen Ansichten vor, bevor
konkret auf die Behandlung des Vindikationslegats, also des dinglich wir-
kenden Vermächtnisses und des dinglichen Legalnießbrauchs, eingegangen
wird und die gefundenen Erkenntnisse am Fall angewendet werden.

Zunächst wird die gängige Formel Einzelstatut bricht Gesamtstatut ana-
lysiert und zu Art. 3a Abs. 2 EGBGB a. F.6 abgegrenzt. Auf diese Erkennt-
nisse kann im Laufe der Untersuchung immer wieder zurückgegriffen wer-
den. Im Anschluss wird beleuchtet, ob und wie die Abgrenzung des Sachs-
tatuts vom Erbstatut anhand einer Qualifikation vorgenommen werden
kann. Dafür wird zunächst der Begriff der Qualifikation im autonomen In-
ternationalen Privatrecht definiert und die verschiedenen Arten der Quali-
fikation dargestellt, bevor auf die konkreten hier relevanten Qualifikations-
möglichkeiten eingegangen wird. Im Anschluss werden die Grenzen der
Reichweite von Erbstatut und Sachstatut dargestellt und gesetzlich veran-
kert.

Die gewonnenen abstrakten Erkenntnisse werden im Anschluss zur Ver-
anschaulichung und zum tieferen Verständnis an zwei praxisrelevanten Bei-
spielsfällen dargestellt.

Zunächst wird erläutert, wie das Vindikationslegat im Rahmen der
Rechtslage vor Inkrafttreten der EuErbVO in Deutschland zu behandeln
war. Es wird diskutiert, wie zu verfahren war, wenn das ausländische Erb-
statut ein dinglich wirkendes Vermächtnis an Gegenständen angeordnet hat,
die in Deutschland belegen waren. Besonders heikel ist dabei, dass das deut-
sche Recht lediglich schuldrechtlich wirkende Legate kennt. Dabei werden
die verschiedenen Ansichten, die dazu vertreten wurden, dargestellt, analy-
siert und bewertet sowie eine eigene Lösung für das Problem erarbeitet.

Auch der dinglich wirkende gesetzlich angeordnete Ehegattennießbrauch,
der bereits im eingangs dargestellten Fall präsentiert wurde, wird eingehend
erläutert und die zuvor erarbeiteten Grundsätze werden auf diese Rechtsfi-
gur angewendet. Insbesondere wird dabei der Ehegattennießbrauch nach

6 Art. 3a EGBGB a. F. wurde mit Wirkung zum 29.1.2019 durch das Gesetz zum In-
ternationalen Güterrecht und zur Änderung von Vorschriften des Internationalen Privat-
rechts vom 17. Dezember 2018, BGBl. 2018, Teil I Nr. 47 aufgehoben. Allerdings wird die
Norm aufgrund ihrer Bedeutung für das Verständnis der aktuellen Regelung dennoch
analysiert.
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französischem Recht dargestellt und die Frage aufgeworfen, wie zu verfahren
ist, wenn ein dinglich wirkender Legalnießbrauch an Gegenständen entsteht,
die in Deutschland belegen sind. Dabei wird auch die Überlegung angestellt,
wie die Anordnung eines Ehegattennießbrauchs nach deutschem Recht zu
verstehen ist und ob der Ehegattennießbraucher z.B. als Erbe des Erblassers
angesehen werden kann. Ob und welche dinglichen Rechte die überlebende
Ehefrau in dem obigen Beispielsfall an dem Haus in Münster nach der
Rechtslage vor Geltung der EuErbVO erhielt, lässt sich durch die gefunde-
nen Erkenntnisse beantworten.

Schließlich wird geklärt, ob und gegebenenfalls wie diese zuvor erläuterten
Rechtsfiguren in den deutschen Erbschein einzutragen sind.

2. Darstellung der Rechtslage nach Inkrafttreten der EuErbVO

Teil C. der Untersuchung beschäftigt sich mit der Rechtslage nach Inkraft-
treten der EuErbVO. Dabei kann auf die zuvor gewonnenen Erkenntnisse
aufgebaut werden.

Zu diesem Zwecke wird die EuErbVO einer genauen Analyse unterzogen,
mit dem Ziel herauszufinden, in welchem Verhältnis das Sachstatut zum Erb-
statut mittlerweile steht. Dafür werden die Normen der EuErbVO dargestellt
und anhand der gängigen Auslegungsmethoden ausgelegt, nachdem kurz die
Grundzüge und Besonderheiten der Auslegung und Qualifikation nach EU-
Recht erläutert wurden. Wiederum werden die verschiedenen Ansichten zur
Qualifikation sortiert, erläutert und dargestellt, wobei alle Argumente für
und wider die einzelnen Qualifikationsmöglichkeiten im Rahmen der erb-
rechtlichen Qualifikation des gesamten Erbfalls erläutert werden, um Wie-
derholungen zu vermeiden. Auch die Entstehungsgeschichte der EuErbVO
und insbesondere der Entwurf der EuErbVO vom 14.10.2009 werden dar-
gestellt und im Hinblick auf ihren Erkenntniswert für die vorliegende Pro-
blematik analysiert. Schließlich wird eine allgemeine Regel für die Behand-
lung von vom Erbstatut angeordneten fremden dinglichen Rechte aufge-
stellt. Diese Regel soll dem Rechtsanwender Kriterien an die Hand geben,
anhand derer er voraussehen kann, wie durch das Erbstatut angeordnete
fremde dingliche Rechte am Belegenheitsort behandelt werden.

Beispielhaft wird diese Regel sodann erneut auf das Vindikationslegat und
den dinglich wirkenden Ehegattennießbrauch angewendet. Dadurch kann
ein Vergleich angestellt werden, was sich mit Einführung der EuErbVO kon-
kret geändert hat. Dabei werden die Gegenansichten dargestellt und beleuch-
tet. Im Anschluss wird die Frage beantwortet, welche Rechtsfolgen sich in
Bezug auf das Europäische Nachlasszeugnis für diese beiden Rechtsfiguren
ergeben.
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3. Weitere Geschehnisse

Zum Schluss, in Teil C. V. und VI., werden weitere Geschehnisse bezüglich
dieses Problemkreises behandelt. Dabei wird insbesondere auf das deutsche
Durchführungsgesetz zur EuErbVO und auf das Urteil des EuGH vom
12.10.2017 in der Rs. C-218/16 eingegangen. Besonders interessant ist dabei,
wie sich der EuGH als europäische Institution und der deutsche Gesetzgeber
zu diesem Themenkreis positioniert haben. Das Urteil und das Durchfüh-
rungsgesetz zur EuErbVO werden zu den vorliegend gefundenen Erkennt-
nissen in Bezug gesetzt.
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B. Rechtslage vor Inkrafttreten der EuErbVO

Zunächst wird ein Blick auf die Rechtslage geworfen, wie sie sich vor In-
krafttreten der EuErbVO darstellte.

I. Das Verhältnis von Erb- und Sachstatut nach der Rechtslage
vor Inkrafttreten der EuErbVO

1. Das deutsche internationale Erbrecht vor Inkrafttreten
der EuErbVO

Bis zum Inkrafttreten der EuErbVO war das auf die Rechtsnachfolge von
Todes wegen anwendbare Recht lediglich in Art. 25 und 26 EGBGB gere-
gelt1. Pünktlich zum Inkrafttreten der EuErbVO wurde Art. 25 EGBGB zum
17.8.2015 geändert. Bis zum Inkrafttreten der EuErbVO normierte Art. 25
Abs. 1 EGBGB, dass sich das Erbstatut nach dem Recht des Staates richtete,
dessen Staatsangehörigkeit der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes inne-
hatte. Nunmehr erklärt Art. 25 EGBGB n.F. die Vorschriften des Kapitels
III der EuErbVO für entsprechend anwendbar, soweit die Rechtsnachfolge
von Todes wegen nicht in den Anwendungsbereich der EuErbVO fällt. Da-
durch soll ein möglichst weitgehender Gleichlauf des erbrechtlichen Kolli-
sionsrechts erreicht werden2. Wird in der vorliegenden Untersuchung auf
Art. 25 ff. EGBGB Bezug genommen, dann sind damit die Vorschriften vor
Inkrafttreten der EuErbVO gemeint. Wird ausnahmsweise auf die aktuellen
Vorschriften Bezug genommen, wird dies mit dem Zusatz n.F. kenntlich ge-
macht.

Art. 25 EGBGB ist ein Gesamtstatut, das das gesamte Vermögen des Erb-
lassers ein und derselben Rechtsordnung unterstellt, unabhängig davon wo
sich das Vermögen befindet und welche Vermögensposten es beinhaltet3. Das
Erbstatut regelt folglich alle Rechtsprobleme, die mit dem Erbfall entstehen4.

1 Allgemein zur alten Rechtslage siehe: MüKo/Dutta, Bd. 11, IPR II, 6. Aufl. 2015,
Art. 25 EGBGB, Rn. 1 ff.

2 NK/Kroiß, Bd. 1, Art. 25 EGBGB, Rn. 1.
3 Schotten/Schmellenkamp, Rn. 45.
4 Staudinger/Dörner (2007), Internationales Erbrecht, Art. 25 EGBGB, Rn. 18.
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Dazu gehören die Fragen, wer gesetzlicher Erbe geworden ist, die Zulässig-
keit und Auslegung letztwilliger Verfügungen sowie insbesondere die Frage
nach dem Erwerb der Erbschaft, also ob die Erbschaft durch einen Vonselbst-
erwerb oder auf andere Weise auf die Erben übergeht5. Die Frage, nach wel-
chem Statut sich der dingliche Rechtserwerb tatsächlich vollzieht, ist jedoch
umstritten (dazu sogleich). Durch die einheitliche Anknüpfung sollen die
Schwierigkeiten vermieden werden, die durch eine Aufspaltung des Nachlas-
ses entstehen können6.

Dabei gilt der Grundsatz der kollisionsrechtlichen Nachlasseinheit. Alle
erbrechtlichen Fragen werden somit unter Art. 25 EGBGB gefasst und es
findet keine Differenzierung danach statt, ob es sich um die Rechtsnachfolge
in bewegliches oder unbewegliches Vermögen handelt7.

Soweit die EuErbVO anwendbar ist, sind diese Regelungen nun durch das
europäische Recht verdrängt8. Die EuErbVO ist seit dem 17.8.2015 auf alle
zivilrechtlichen Aspekte von Erbfällen mit internationalem Bezug anwend-
bar. Als Verordnung ist dieses Gesetz unmittelbar in den Mitgliedstaaten
anwendbar und verdrängt die nationale Gesetzgebung9.

2. Das deutsche internationale Sachenrecht

a) Grundsätze

Das Sachenrechtsstatut beurteilt sich in den meisten Rechtsordnungen nach
der lex rei sitae. Im deutschen Recht ist dies seit dem 1.6.1999 in Art. 43–46
EGBGB geregelt10. Demnach richtet sich die Anknüpfung für Mobilien und
Immobilien nach dem Recht des Belegenheitsortes11. Ob ein dingliches Recht
an einer Sache entstehen kann, welche dinglichen Rechte grundsätzlich über-
haupt zulässig sind und wie ein dingliches Recht begründet werden kann,
also kraft Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft, wird durch das Sachstatut
geregelt12. Ferner regelt das Sachstatut auch den Inhalt und die Reichweite
dinglicher Rechte13. Die Frage ob, wie und unter welchen Voraussetzungen

5 Rauscher, IPR, Rn. 1066.
6 Solomon, IPRax 1997, 81, 81.
7 Staudinger/Dörner (2007), Internationales Erbrecht, Art. 25 EGBGB, Rn. 21; Mu-

scheler, Universalsukzession und Vonselbsterwerb, S. 4.
8 BeckOGK/Schmidt, EGBGB, Art. 25 EGBGB, Rn. 5, Stand: 1.11.2019; Köhler, in:

Gierl/Köhler/Kroiß/Wilsch, Internationales Erbrecht, Teil 1, § 1, Rn. 2.
9 MüKo/Dutta, Bd. 11, IPR I, 7. Aufl. 2018, Vorbemerkung zu Art. 1 EuErbVO,

Rn. 34.
10 Rauscher, IPR, Rn. 1530.
11 Rauscher, IPR, Rn. 1530.
12 Staudinger/Stoll (1996), Internationales Sachenrecht, Rn. 147.
13 Staudinger/Stoll (1996), Internationales Sachenrecht, Rn. 149.
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ein dingliches Recht übertragen werden kann, unterliegt prinzipiell den Be-
stimmungen des Sachstatuts14.

b) Sinn und Zweck der Anknüpfung an die lex rei sitae:
Ausgleich der widerstreitenden Interessen

Zum einen soll die Anknüpfung an das Belegenheitsrecht die Interessen der
Parteien, aber auch von Dritten wahren15, indem diese sicherstellt, dass sich
das anwendbare Recht zuverlässig und einfach vorhersagen lässt16. Am bes-
ten könnte den Parteiinteressen selbstverständlich durch eine Rechtswahl
gedient werden, jedoch ist zu beachten, dass dingliche Rechte absolut wirken,
sodass häufig auch Dritte, insbesondere auch Gläubiger der Parteien, von
der Änderung der sachenrechtlichen Rechtslage betroffen sind17. Somit darf
den Parteien nicht zu viel Rechtsmacht, wie beispielsweise durch eine Rechts-
wahl, eingeräumt werden, da sie ansonsten dem für sie geltenden zwingenden
Recht ausweichen könnten. Aus diesem Grund sollten die Anknüpfungs-
punkte im Sachenrecht möglichst einfach und konstant zu bestimmen sein.

Ferner sind stets die Ordnungsinteressen der Staaten bei der Bildung von
Kollisionsnormen zu berücksichtigen18. Von besonderer Bedeutung ist dabei,
dass die dingliche Zuordnung von Gegenständen am Belegenheitsort auch
durchsetzbar ist19. Aus diesem Grund müssen die Grundprinzipien des ma-
teriellen Rechts beachtet werden20. Das materielle Sachenrecht der meisten
Staaten bestimmt einen feststehenden numerus clausus der Sachenrechte, da
es aufgrund der drittbelastenden Wirkung von Sachenrechten nicht möglich
sein soll, dass die Vertragsparteien selbstständig neue Arten von Sachenrech-
ten bilden. Vorrangig stellt der numerus clausus der Sachenrechte somit den
Schutz der Gläubiger sicher. Die Gläubiger werden durch den numerus clau-
sus sowie durch die Publizitätserfordernisse in ihrem Vertrauen auf das Be-
stehen von Rechten an Sachen geschützt.

Häufig stehen die nationalen Rechtsordnungen fremden dinglichen Rech-
ten abwehrend gegenüber, da jede Rechtsordnung ein eigenes ausgeglichenes
System sachenrechtlicher Rechte sowie Gläubigerschutzvorschriften auf-

14 Staudinger/Stoll (1996), Internationales Sachenrecht, Rn. 149, allerdings stellt dies
nur den Grundsatz dar, wie im Folgenden zu sehen sein wird.

15 Solomon, IPRax 1997, 81, 81.
16 Siehe zum Folgenden Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht,

Art. 43 EGBGB, Rn. 19 ff.
17 Solomon, IPRax 1997, 81, 81.
18 Solomon, IPRax 1997, 81, 81; Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachen-

recht, Art. 43 EGBGB, Rn. 26 ff.
19 Solomon, IPRax 1997, 81, 81.
20 Siehe zum Folgenden Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht,

Art. 43 EGBGB, Rn. 26 ff.
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weist, das empfindlich gegenüber Störungen durch fremde dingliche Rechte
reagieren könnte21. Der Schutz der Gläubiger sowie des allgemeinen Rechts-
verkehrs kann als zwingendes Allgemeinwohlinteresse angesehen werden,
ebenso wie die Funktionsfähigkeit der Sachenrechtsordnung insgesamt, die
auch durch den numerus clausus der Sachenrechte sichergestellt werden soll.

3. Abgrenzung des Erbstatuts vom Sachstatut nach der Rechtslage
vor Inkrafttreten der EuErbVO22

Das Sachstatut ist Einzelstatut und regelt somit, wie die Sache als Einzelge-
genstand zu behandeln ist23.

Gehört die Sache jedoch zu einer Vermögensgesamtheit, so unterliegen die
rechtlichen Wirkungen auf die Sache grundsätzlich dem Gesamtstatut, also
derjenigen Rechtsordnung, die auf die Gesamtheit der Vermögenswerte nach
dem Kollisionsrecht anwendbar ist24.

Das deutsche Sachenrecht umfasst alle Normen, die dingliche Rechte be-
treffen, und nimmt somit eine Einordnung nach strukturellen Gesichtspunk-
ten vor25. Das Erbrecht bündelt hingegen die Vorschriften, die die Rechtsfol-
gen eines Erbfalls betreffen, und umfasst in funktionaler Hinsicht einen be-
stimmten Regelungskomplex der sozialen Wirklichkeit26. Erb- und
Sachenrecht liegen nicht parallel, sondern quer27 zueinander und über-
schneiden sich folglich in ihren Regelungsbereichen.

Das Erbstatut umfasst als Gesamtstatut Regelungen, die unmittelbar auf
dingliche Rechte einwirken können28. Aus diesem Grund kommt es regel-
mäßig zu Konflikten zwischen diesen beiden Statuten29. Ferner sind auch
dingliche Rechtsgestaltungen des Vermögens vom Vermögensstatut umfasst,
soweit diese darauf abzielen, das Vermögen zu einem bestimmten Zweck zu

21 Vgl. dazu, allerdings spezifisch zu Mobiliarsicherheiten, Staudinger/Mansel (2015),
Internationales Sachenrecht, Art. 43 EGBGB, Rn. 156 ff.

22 Die folgende Problematik wurde bereits mehrfach aufgearbeitet. Eine ausführliche
Darstellung findet sich bei Gärtner, Die Behandlung ausländischer Vindikationslegate.
Die folgenden Ausführungen orientieren sich daran.

23 Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht, Art. 43 EGBGB, Rn. 947.
24 Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht, Art. 43 EGBGB, Rn. 948.
25 Schmidt, RabelsZ 77 (2013), 1, 7 f.
26 Schmidt, RabelsZ 77 (2013), 1, 7 f.
27 Schmidt, RabelsZ 77 (2013), 1, 7 f.; Gärtner, Die Behandlung ausländischer Vindi-

kationslegate, S. 92.
28 Rauscher, IPR, Rn. 1547; Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht,

Art. 43 EGBGB, Rn. 970.
29 Rauscher, IPR, Rn. 1547; Staudinger/Mansel (2015), Internationales Sachenrecht,

Art. 43 EGBGB, Rn. 970.


